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Für den Fall des ganz unwahrscheinlichen Falles ... 

 
 
Auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, 
selbst wenn sie noch so unwahrscheinlich 
sind, das ist nicht nur der berechtigte 
Wunsch der Bevölkerung, sondern aus urei-
genstem Interesse auch das Ziel der Frauen 
und Männer, die bei der Wiederaufarbei-
tungsanlage Karlsruhe (WAK) und der Euro-
päische Kommission, Gemeinsame For-
schungsstelle, Institut für Transurane (ITU) 
beschäftigt sind. 

Gesetzgeber, Behörden, Wissenschaft und 
Betreiber haben deshalb Vorsorge getroffen 
gegen einen Unfall, der nach menschlichem 
Ermessen nicht eintreten kann. Ihn trotzdem 
zu unterstellen und die daraus abzuleiten-
den Maßnahmen zu koordinieren, ist der 
Anspruch des Katastrophenschutzes, des-

sen Pläne im Regierungspräsidium Karlsru-
he und im Landratsamt Karlsruhe öffentlich 
ausliegen. 
 
Eine europäische Richtlinie verpflichtet alle 
Betreiber kerntechnischer Anlagen, die Be-
völkerung in der Umgebung auch direkt über 
die getroffenen Schutzmaßnahmen zu in-
formieren. 
 

 Mit dieser Broschüre kommen wir heute die-
ser Verpflichtung nach, mit der Bitte uns an-
zurufen oder zu schreiben, wenn Sie an wei-
tergehenden Informationen über die von Be-
hörden und Gutachtern festgestellte und 
verbriefte Sicherheit unserer Anlagen inte-
ressiert sind. 
 

 
Allgemeine Informationen 

 
 Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
hat in den Jahren 1964 bis 1970 auf ihrem 
Gelände, das zwischen den Gemeinden Eg-
genstein-Leopoldshafen und Linkenheim ge-
legen ist, eine Anlage zur Wiederaufarbei-
tung von abgebrannten Brennelementen er-
richtet. Diese wurde von 1971 bis 1990 von 
der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
Betriebsgesellschaft mbH (WAK BGmbH) 
betrieben. Seit 2006 ist die WAK Rückbau- 
und Entsorgungs- GmbH eine 100%ige 
Tochter der staatseigenen Energiewerke 
Nord GmbH (EWN). 
 
Bei der Wiederaufarbeitung wurden aus den 
abgebrannten Brennelementen Uran und 
Plutonium von den Reststoffen, den radioak-
tiven Spaltprodukten, abgetrennt. Der größte 
Teil dieser Spaltprodukte ist im hochradioak-
tiven Abfall (abgekürzt HAWC: high-active-
waste-concentrate) enthalten, der in Form 
einer salpetersauren, wässrigen Lösung an-

gefallen ist und bei der WAK derzeit im La-
gergebäude LAVA in Edelstahltanks sicher 
gelagert wird. Das HAWC-Volumen beträgt 
ca. 60 m3. 
 
Seit Beendigung des Wiederaufarbeitungs-
betriebes im Dezember 1990 stehen als we-
sentliche Aufgaben die Entsorgung dieser 
hochradioaktiven Abfalllösung sowie die 
Stilllegung und der Abbau der Wiederaufar-
beitungsanlage an. 
 
Die Einrichtungen des Wiederaufarbeitungs-
prozesses sind bereits demontiert. Ende 
2006 war das Prozessgebäude bis auf noch 
benötigte Hilfseinrichtungen leergeräumt. 
Nach Dekontamination und anschließender 
Freimessung wird das Gebäude aus dem 
Kontrollbereich entlassen.  
 
Die hochradioaktive Abfalllösung wird in der 
Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) 
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verfestigt. Diese Anlage wurde auf dem Ge-
lände der WAK errichtet und bereits mit in-
aktiven Lösungen erfolgreich getestet, wobei 
über 30 mit je 400kg befüllte Edelstahlbehäl-
ter, so genannte Glaskokillen, produziert 
wurden. Nach Erhalt der Betriebsgenehmi-
gung werden die Vorbereitungen für den ra-
dioaktiven Verglasungsbetrieb getroffen, der  

ca. zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Erst nach erfolgreichem Abschluss der Ver-
glasungskampagne können auch die 
HAWC-Lagerbehälter demontiert werden. 
Die Verglasungsanlage selbst wird ebenfalls 
direkt nach dem Verglasungsende stillgelegt 
und zurück gebaut. 
 

 
 Das Institut für Transurane (ITU) 

 
Das Institut für Transurane ist eine For-
schungseinrichtung der GFS (Gemeinsame 
Forschungsstelle) der Europäischen Kom-
mission. Die GFS arbeitet im Dienste der 
Europäischen Union und betreibt wissen-
schaftliche Forschung und technologische 
Entwicklung mit dem Ziel, zum wissenschaft-
lichen und technischen Fortschritt beizutra-
gen. 
 
Unter der Bezeichnung „Europäisches Insti-
tut für Transurane“ wurde im Jahre 1963 in-
nerhalb des Geländes des Forschungszent-
rums Karlsruhe mit der Errichtung begonnen 
und im Jahre 1965 der Betrieb mit einer Ge-
nehmigung nach dem Atomgesetz aufge-
nommen. 
 
Aufgabe des ITU ist die Bereitstellung der 
wissenschaftlichen Grundlagen für den 
Schutz des europäischen Bürgers vor den 
mit der Handhabung und Lagerung hochra-
dioaktiver Materialien verbundenen Gefah-
ren. Das ITU trägt als Referenzzentrum für 
Aktinidenforschung zu einem effizienten Si-
cherheits- und Überwachungssystem für den 
nuklearen Brennstoffkreislauf bei und er-
forscht technologische und medizinische 
Anwendungen von Radionukliden/Aktiniden.  

Von der Konzeption und Ausrüstung ist das 
Institut für Transurane ein Zentrum der eu-
ropäischen Aktinidenforschung, auch wenn 
die Zielsetzungen und Aufgaben der For-
schungs- und Entwicklungsprogramme sich 
mit der Zeit veränderten. Die heutigen Ar-
beitsschwerpunkte sind: 
 
• Grundlagenforschung über Aktiniden 
• Sicherheit von Kernbrennstoffen 
• Reduktion der Radiotoxizität von langlebi-

gen Aktiniden und Spaltprodukten 
• Charakterisierung von abgebrannten 

Kernbrennstoffen zur Langzeitlagerung 
• Entwicklungsarbeiten zur Kernmaterial-

überwachung 
• Projekte im Bereich der Krebsforschung 

und Krebsbehandlung, z. B. Alpha-Radio-
Immunotherapie 

• Zusammenarbeit mit nationalen und in-
ternationalen Forschungseinrichtungen 

 
Entsprechend den Zielsetzungen und Auf-
gaben der Forschungs- und Entwicklungs-
programme sind das radioaktive Inventar 
und das Gefährdungspotential deutlich ge-
ringer als in einer großtechnischen Einrich-
tung.

 
 Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Einrichtungen 

 
Planung, Bau und Betrieb kerntechnischer 
Einrichtungen werden in Deutschland vom 
Staat streng überwacht. Der Betreiber einer 
solchen Anlage muss die erforderliche Vor-
sorge gegen Störfälle treffen, bevor er eine 

Betriebsgenehmigung erhält. Durch entspre-
chende Ausbildungen werden die für den 
Betrieb verantwortlichen Mitarbeiter auf die 
Beherrschung von Störfällen vorbereitet.



 
 

 

 
 

- 4 - 

Darüber hinaus sind geeignete Vorsorge-
maßnahmen zur Begrenzung der Auswir-
kung von Unfällen vorgesehen, auch wenn 
diese extrem unwahrscheinlich sind. Diese 
Maßnahmen sind mit den zuständigen Be-
hörden abgestimmt, die dies bestätigt ha-
ben. 
 
Trotz aller innerbetrieblicher Sicherheitsvor-
kehrungen trifft der Staat (hier das Land Ba-
den-Württemberg) mit der zuständigen Ka-
tastrophenschutzbehörde (Regierungspräsi-
dium Karlsruhe) und den für die öffentliche 
Ordnung zuständigen Behörden (Gemein-
deverwaltungen) zusätzliche Vorsorgemaß-

nahmen, um auch bei einem unwahrschein-
lichen Schadensereignis, dessen Auswir-
kungen die Umgebung der Anlage gefähr-
den könnten, vorbereitet zu sein. 
 
Die Art der vom Staat zu treffenden Maß-
nahmen richtet sich nach der möglichen Ge-
fährdung in der Umgebung. So wie bei che-
mischen Großanlagen eine Freisetzung 
chemischer Schadstoffe in die Umgebung 
unterstellt wird, nimmt man bei der WAK und 
dem ITU die Freisetzung radioaktiver Stoffe 
in die Umgebung als Grundlage für die Pla-
nung von Schutzmaßnahmen an. 
 

 
 Grundbegriffe der Radioaktivität und Dosis 

 
 
Der Mensch ist in seiner natürlichen Umge-
bung seit jeher der Wirkung radioaktiver 
Stoffe ausgesetzt. Einen grundsätzlichen 
Unterschied in der Wirkung dieser „natür-
lichen Strahlung“ im Vergleich zu der beim 
Betrieb einer kerntechnischen Anlage ent-
stehenden Strahlung gibt es nicht. Um dies 
zu verstehen, sollen im Folgenden die hier-
bei wichtigsten Grundbegriffe erläutert wer-
den. 
 
Aktivität 
 
Radioaktive Stoffe zerfallen und senden da-
bei Energie in Form von ionisierenden Strah-
len aus. Die Energie der beim Zerfall freige-
setzten Strahlung ist abhängig von der Art 
des radioaktiven Stoffes. So unterscheidet 
sich z.B. die vom radioaktiven Strontium 
ausgestrahlte Energie von derjenigen des 
radioaktiven Cäsiums; beide sind wesentli-
che Nuklide im Radioaktivitätsspektrum der 
WAK. 
 
Je häufiger (schneller) ein radioaktiver Stoff 
zerfällt, desto höher ist seine Aktivität. Des-
halb wählt man als Maßeinheit für die Aktivi-
tät die Zahl der Zerfälle je Sekunde und 
sagt: 
 
 

 
1 Becquerel (Bq) = 1 Zerfall eines Atom-
kerns des radioaktiven Stoffes in einer Se-
kunde 

 
1 Bq = 1 Zerfall  
           sec 

Ein weiterer grundlegender Begriff zur Be-
schreibung des Zerfalles eines radioaktiven 
Stoffes ist die Zeit, in welcher die Hälfte des 
radioaktiven Materials zerfallen ist. Man 
nennt diese Zeit Halbwertszeit (z.B. Stron-
tium-90 hat eine Halbwertszeit von rund 28 
Jahren).  
 
Dosis 
 
Die als (ionisierende) Strahlung beim radio-
aktiven Zerfall freiwerdende Energie kann 
ähnlich wie die Energie von Sonnenstrahlen 
auf den Menschen einwirken. Abhängig von 
der Größe der auf den Menschen übertra-
genen Energie (Energiedosis) kann dies zu 
Schädigungen führen, da Zellen zerstört  
oder verändert werden können. 
 
Wird auf 1 kg Körpermasse die Energie 1 
Joule übertragen, so beträgt die Energiedo-
sis 1 Gray (Gy) 
 
1 Gy = 1  Joule 

                 kg 
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Bei der Bewertung der biologischen Wirk-
samkeit der auf den Menschen übertrage-
nen Energie ist zu beachten, dass der Ener-
gieträger, die ionisierenden Strahlen, in ver-
schiedenen Arten auftreten kann: 
• Alphastrahlen (α): positiv geladene Teil-

chen (Heliumkerne), zur Abschirmung 
reicht bereits ein Blatt Papier. Sie dringen 
kaum in das Körpergewebe ein. 

• Betastrahlen (β): negativ geladene elektri-
sche Elementarladungen (Elektronen), sie 
werden in einigen Millimetern Körperge-
webe vollständig gebremst und geben da-
bei ihre Energie ab; ihre Reichweite in Luft 
beträgt nur einige Meter. 

• Gammastrahlung (γ): elektromagnetische 
Strahlung, wie z.B. das sichtbare Licht; 
Gammastrahlung wird in Luft kaum ge-
schwächt. 

Je nach Strahlenart ist also die Energieüber-
tagung auf den menschlichen Körper unter-
schiedlich. Dieser Tatsache wird durch einen 
von der Strahlenart abhängigen Qualitäts-
faktor zur Bewertung der Energiedosis 
Rechnung getragen. Man erhält damit aus

der Energiedosis einen Begriff für die Dosis, 
welche die Wirkung der Strahlenart auf den 
menschlichen Körper berücksichtigt, die  
Äquivalentdosis. Die Äquivalentdosis wird 
in Sievert (Sv) gemessen. 
 
Die verschiedenen Organe des menschli-
chen Körpers besitzen eine unterschiedliche 
Empfindlichkeit bei einer Strahleneinwir-
kung. Um diese Tatsache zu berücksichti-
gen, werden die Äquivalentdosen der be-
strahlten Körperorgane einzeln entspre-
chend ihrer Strahlenempfindlichkeit gewich-
tet. Die Summe aller so ermittelten Organ-
dosen bildet die sogenannte effektive Dosis 
(ebenfalls in Sievert gemessen). 
 
Bei der Bewertung der Radioaktivität in ihrer 
Wirkung auf Mensch und Umwelt ist somit 
zwischen der Aktivität (Becquerel) als Ei-
genschaft des radioaktiven Stoffes und der 
Dosis (Sievert) in ihrer Wirkung auf den 
Menschen zu unterscheiden. Die Angabe 
einer Aktivität ohne Angabe des zerfallenen 
radioaktiven Stoffes ist also zur Bewertung 
einer Strahlenbelastung nicht sinnvoll! 
 

 
 Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung  

von WAK oder ITU und mögliche Auswirkungen 
 
 
Bei einem Unfall können radioaktive Stoffe 
als Gase oder Aerosole (das sind sehr feine 
Teilchen, wie sie auch beim Versprühen aus 
Spraydosen entstehen) mit dem Wind fort-
getragen werden. Manche Stoffe lagern sich 
auf Gebäuden, dem Boden und Pflanzentei-
len ab und bleiben dort haften. Kleidung und 
Haut von Menschen können auf diese Weise 
ebenfalls mit radioaktiven Stoffen kontami-
niert werden. Unter Kontamination versteht 
man die unerwünschte Verunreinigung von 
Materialien oder Gegenständen durch radio-
aktive Stoffe. Daneben können radioaktive 
Stoffe eingeatmet oder mit der Nahrung auf-

genommen werden und so in den Körper ge-
langen. Schließlich führt auch die Gamma-
strahlung der radioaktiven Stoffe in der Aus-
breitungswolke zu einer Strahlenexposition 
(Direktstrahlung). Die Ausbreitung und Ver-
dünnung der radioaktiven Stoffe in der Luft 
werden wesentlich von dem jeweils herr-
schenden Wetter beeinflusst, dabei nimmt 
die Konzentration der radioaktiven Stoffe mit 
wachsender Entfernung von der Anlage ab. 
Entsprechend geringer ist die Gefährdung. 
Niederschläge können zu erhöhten Ablage-
rungen führen. 
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Auf welchen unterschiedlichen Pfaden freigesetzte radioaktive Stoffe zu einer Strahlenexpo-
sition des Menschen führen können, zeigt diese Abbildung. 
 
 
 Vorsorgende Planung für den Katastrophenschutz durch den Staat 
 
 
Auf der Grundlage der von den deutschen 
Bundesländern gemeinsam erarbeiteten 
„Rahmenempfehlungen für den Katastro-
phenschutz in der Umgebung kerntechni-
scher Anlagen“ wurde der behördliche Ka-
tastrophenschutz mit verschiedenen abge-
stuften Maßnahmen - je nach Entfernung 
von der kerntechnischen Anlage - mit dem 
Ziel organisiert, die Folgen eines extrem 
unwahrscheinlichen technischen Unfalls für 
die Bevölkerung zu mildern. Art und Umfang 
der schadensbegrenzenden Maßnahmen 
sind abhängig von der Entfernung zur kern-
technischen Anlage, deren Umgebung in 
drei Zonen (Anlage 1) eingeteilt ist: 

− die Zentralzone, welche die kerntechni-
sche Anlage bis zu einer Entfernung von 
4 km umschließt, 

− die Mittelzone bis zu einer Entfernung von 
10 km vom Standort und 

− die Außenzone bis zu einer Entfernung von 
25 km vom Standort.  

 
Für die WAK gilt nach Einstellung des Wie-
deraufarbeitungsbetriebes ebenso für ITU 
wegen des geringen radioaktiven Inventars, 
das als Aerosol eingeatmet werden kann, 
ein vermindertes Risiko und eine erheblich 
verminderte Möglichkeit freigesetzte radio-
aktive Stoffe in größere Höhen zu befördern, 
sodass sich das Evakuierungsgebiet auf die 
Orte Eggenstein-Leopoldshafen, Linken-
heim-Hochstetten und den Ortsteil Fried-
richstal der Stadt Stutensee erstreckt. 
 
Die von der Katastrophenschutzbehörde zu 
treffenden Maßnahmen beruhen im Wesent-
lichen auf Informationen und Messwerten 
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aus den Anlagen und ihrer Umgebung. Hier-
zu stehen die Anlagenüberwachungen der 
WAK und des ITU sowie ein spezielles fest-
installiertes Messnetz des Forschungs-
zentrums Karlsruhe zur Verfügung. Durch 
mobile Messtrupps kann das Messpro-
gramm den momentanen Anforderungen 
angepasst werden. Ergänzt werden die 
Messungen durch das Messprogramm der 
Bundesrepublik Deutschland zur Überwa-

chung der Umweltradioaktivität. Alle Mess-
werte und Informationen werden zusam-
mengeführt und ausgewertet. Die Ergebnis-
se der Auswertung werden den Katastro-
pheneinsatzleitungen übermittelt. Für die 
vorgeplanten Maßnahmen, die je nach La-
geentwicklung notwendig werden können, ist 
die Mitarbeit und Selbsthilfe der Bevölkerung 
erforderlich. Hierüber werden Sie im Fol-
genden informiert. 

 
Warnung und Information der Bevölkerung 

 
 Wie werden Sie bei einer radiologischen Notfallsituation  

gewarnt und unterrichtet? 
 

Wenn in Gefahrsituationen die Bevölkerung 
eines größeren Gebietes gewarnt werden 
soll, können dafür folgende Warnmittel, ab-
hängig von den örtlichen Gegebenheiten 
eingesetzt werden: 
 
 
 

− Sirenen 
− Informationen über Rundfunk, Fernsehen 

und Videotext 
− unterstützende Warndurchsagen über 

Lautsprecherwagen von Polizei und Feu-
erwehr 

 

 
 Warnung mit Sirenen 

 
Ein Heulton von einer Minute Dauer ist als 
Signal für Sie besonders wichtig. Dieses 

Signal bedeutet „Rundfunk einschalten und 
auf Durchsagen achten“. 

 
 
 
 
 
 
 
Sie sollten das Signal „1 Minute Heulton“ nicht verwechseln mit dem anderen Signal, 
nämlich
 
 

 

 

 
2 x unterbrochener Dauerton von 1 Minute = Feueralarm. 
 
Dieses Signal alarmiert die Helfer der Feuerwehr. Wenn Sie nicht zu diesem Personenkreis 
gehören, brauchen Sie nichts zu tun.
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 Warndurchsagen über Lautsprecherwagen  

von Polizei und Feuerwehr 
 
 
Zur Unterstützung der Information über 
Rundfunk oder zur örtlich eng begrenzten 
Warnung können Lautsprecherwagen der 
Polizei und der Feuerwehr eingesetzt wer-

den. Da deren Durchsagen nur kurz sein 
können, müssen Sie besonders gut auf den 
Text achten.

 
 Informationen über Rundfunk, Fernsehen und Videotext 

 
 
Die Rundfunkdurchsagen erfolgen über die 
Sender, auf denen Sie auch Verkehrsdurch-
sagen empfangen können (Südwest-
rundfunk SWR, Private Rundfunksender). 
 
Die Durchsagen werden der aktuellen Situa-
tion angepasst und wiederholt. Lassen Sie 
Ihr Radio deshalb auf Empfang, auch wenn 
Sie nicht sofort Warnmeldungen hören. 
 
Zusätzlich können Sie diese Informationen 
auch über Videotext abrufen. Schalten Sie 
dazu Ihr Fernsehgerät auf das 3. Programm 
des SWR und wählen Sie dann die Video-
text-Tafel 194 (dabei sind Sie nicht wie bei 
den Rundfunkdurchsagen an bestimmte Zei-
ten gebunden!). 
 
Rufen Sie bitte nicht die Notrufnummern der 
Polizei (110) oder Feuerwehr (112) oder die 
Katastrophenschutzbehörden an, um sich zu 
informieren. Sie erschweren durch das Be-
legen dieser Rufnummern die Arbeit der 
Einsatzkräfte und blockieren damit diese  
Telefonverbindungen für wichtige Mitteilun-
gen. 
 
 
 

Parallel zu Ihrer Warnung leiten die Kata-
strophenschutzbehörden im Rahmen der er-
stellten Alarm- und Einsatzpläne für die Um-
gebung der Anlagen weitere Maßnahmen 
ein, die Ihrem Schutz dienen. 
 
Den zuständigen Behörden stehen für diese 
Aufgaben Katastropheneinsatzleitungen und 
qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. 
 
In der Alarmordnung der WAK sind die im 
Katastrophenfall zu ergreifenden organisato-
rischen Maßnahmen und Abläufe festgelegt. 
Beim ITU sind die Maßnahmen und Abläufe 
im Notstandsplan und im Anschlussplan 
zum Räumungsplan des ITU sowie im  
Alarmplan des Forschungszentrums Karls-
ruhe angegeben. Daneben sind WAK und 
ITU noch in die Vorsorge-Einrichtungen des 
Forschungszentrums Karlsruhe eingebun-
den. Technische Geräte und Einsatzmateria-
lien werden bei KHG (Kerntechnische Hilfs-
dienst GmbH, Leopoldshafen) vorgehalten. 
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Verhalten bei einer radiologischen Notfallsituation 

 
 Schutzwirkung im Haus 

 
 

Die bei einem solchen Ereignis in der Anla-
ge freigesetzten radioaktiven Stoffe werden 
vor allem mit der Luft transportiert. Der 
Verbleib in den Häusern bietet gegen die  
 

Strahlung einen beträchtlichen Schutz. Die-
ser Schutz beruht auf zwei Tatsachen, näm-
lich auf: 
 
 

 

 
 

1. der abschirmenden Wirkung der 
Bauwerke 
 
Durch Wände, Decken und umgeben-
des Erdreich (Keller) wird die Strahlung 
abgeschwächt. Je dicker die Wände 
sind, je mehr Wände und Decken vor-
handen sind, desto größer ist der 
Schutz. Daraus folgt, dass Keller und 
innenliegende Räume den besten 
Schutz gegen Strahlung bieten. 

 
2. der Verringerung des direkten Kon-

taktes mit radioaktiven Stoffen 
 

Durch rechtzeitiges Schließen von 
Fenster und Türen und Abschalten von 
Lüftungsanlagen wird weitgehend ver-
hindert, dass radioaktive Stoffe ins In-
nere des Hauses gelangen und sich 
dort ablagern. 

 
Die Strahlung ist nämlich umso stärker, 
je näher die Strahlenquelle ist. Vor al-
lem wird verhindert, dass radioaktive 
Stoffe eingeatmet werden. Außerdem 
werden im Haus offen lagernde Nah-
rungsmittel vor Kontamination ge-
schützt. 

 



 
 

 

 
 

- 10 - 

 
 Verhalten beim Aufenthalt im Haus 

  
Um die Schutzwirkung des Hauses optimal 
auszunutzen, sollten Sie auf Folgendes ach-
ten: 
 
• Möglichst geeignete Kellerräume oder in-

nenliegende Räume aufsuchen. 
 

• Fenster und Türen dicht verschließen. 
 

• Lüftung und Klimaanlagen, die Luft von 
Außen ansaugen, ausschalten. 
 

• Nur ins Freie gehen, wenn unbedingt 
notwendig. 
 

• Aufenthalt im Freien so kurz wie möglich. 
 

• Werden Sie über Rundfunk, Fernsehen 
oder Videotext unterrichtet, dass sich in 
der Umgebung Ihres Hauses radioaktive 
Stoffe abgelagert haben, so sind beson-
dere Maßnahmen zu treffen: 

 
− Sofern Sie sich außerhalb des Hauses 

aufgehalten haben, legen Sie die  
 

Oberbekleidung vor Eintritt draußen 
ab, damit daran haftende radioaktive 
Stoffe nicht ins Haus gelangen. Das gilt 
insbesondere für die Schuhe. An-
schließend sollten Sie Kopf und Hände 
und andere unbedeckte Körperflächen 
gründlich mit fließendem Wasser wa-
schen. Erst danach ist eine Dusche 
empfehlenswert. 
 

− Obst und Gemüse dürfen Sie jetzt nicht 
zum Verzehr ernten. Versorgen Sie 
sich möglichst mit den im Haus vor-
handenen Lebensmitteln. 
 

− Leitungswasser können Sie unbesorgt 
verwenden, da die Wasserwerke  
überwacht werden und bei radioaktiver 
Verschmutzung nicht in das Leitungs-
netz einspeisen. 
 

− Vergessen Sie nicht, während des 
Aufenthaltes im Haus die Durchsagen 
der Behörden laufend am Rundfunkge-
rät zu verfolgen. Sie erfahren so, wie 
lange Sie die genannten Verhaltens-
empfehlungen einhalten sollen. 

 
 

 Die Evakuierung 
 

 
 Eine Evakuierung kann sinnvoll sein, wenn 

aufgrund einer zu erwartenden oder einge-
tretenen Freisetzung radioaktiver Stoffe die 
Schutzwirkung im Haus längerfristig nicht 
ausreichend ist. In einem solchen Fall wird 
die Katastrophenschutzbehörde in dem be-
troffenen Gebiet eine Evakuierung anord-
nen. Um zu verhindern, dass Sie in die Aus- 
 
 

 
breitungswolke oder in ein kontaminiertes 
Gebiet gelangen und um den Evakuierungs-
ablauf mit Hilfe verkehrstechnischer Maß-
nahmen der Polizei möglichst reibungslos zu 
gestalten, hat die Katastrophenschutzbehör-
de einen Plan für die angeordnete Evakuie-
rung vorbereitet. 

 
 

 Planung und Evakuierung durch die Katastrophenschutzbehörde 
 

Die Katastrophenschutzbehörde hat Pläne 
für eine Evakuierung der Bevölkerung bis zu 
einer Entfernung von ca. 4 km um den 

Standort der Anlagen vorbereitet. Die Infor-
mation über die im Falle der Evakuierung zu 
treffenden Maßnahmen (Evakuierungsrou-
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ten, Aufnahmeorte, Abfahrzeiten an den 
Sammelstellen) wird über Rundfunk, Fern-
sehen oder Videotext bekannt gegeben. 

 
In den von einer Evakuierung möglicherwei-
se betroffenen Gemeinden sind Sammel-
stellen eingerichtet (Anlage 2). Über Evaku-
ierungsrouten, die entsprechend der aktu-
ellen Situation festgelegt sind, wird die be-
troffene Bevölkerung zu den vorgesehenen 
Aufnahmeorten (Aufnahmebereiche) gelei-
tet. Hierzu werden von der Katastrophen-
schutzbehörde geeignete Fahrgelegenheiten 
(Busse, Bahn) bereitgestellt. Der Verkehrs-
ablauf auf den Evakuierungsrouten wird von 
der Polizei geregelt. 

 
In den Aufnahmebereichen sind Notfallsta-
tionen eingerichtet, die dort ausgeschildert 
sind. Dort kann eine etwaige Kontamination 
mit radioaktiven Stoffen festgestellt und be-
seitigt werden. Dies geschieht durch Aus-

tausch der verunreinigten Kleidung und 
durch gründliches Waschen oder Duschen. 
Die Ärzte in den Notfallstationen entschei-
den im Einzelfall auch über ggf. notwendige 
medizinische Maßnahmen. 
 

 Eine Evakuierung erfolgt bevorzugt im eige-
nen PKW. Für die Fahrt zu den Aufnahmeor-
ten sollten die bekannt gegebenen Evakuie-
rungsrouten benutzt werden. Weitere Ein-
schränkungen zum Verlassen des Evakuie-
rungsgebietes gibt es nicht. Im Aufnahmebe-
reich wird empfohlen, die Notfallstation auf-
zusuchen, um eventuell erforderliche weitere 
Maßnahmen festzulegen, wenn Sie aus ei-
nem bereits kontaminierten Gebiet kommen. 

 
 Personen, die das betroffene Gebiet nicht 

mit dem eigenen Pkw verlassen, begeben 
sich zu den Sammelstellen.  

 

 
 Verhalten der betroffenen Personen 

 bei der Evakuierung 

Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, für 
das eine Evakuierung angeordnet wird, be-
achten Sie bitte Folgendes: 

 
• Schalten Sie Ihr Rundfunkgerät ein und 

befolgen Sie die von der Katastrophen-
schutzbehörde veranlassten Hinweise 
und Anordnungen. Sollten Sie nicht in der 
Lage sein, diesen Anordnungen Folge zu 
leisten, bitten Sie bei Ihrer Gemeindever- 
waltung um Hilfe. 

 
• Verständigen Sie ältere Menschen, Kran-

ke und Behinderte in Ihrer Nachbarschaft, 
wenn sie meinen, dass diese den Evaku-
ierungsaufruf nicht gehört haben. Im Be-
darfsfall vermitteln Sie Hilfe bei Ihrer örtli-
chen Gemeindeverwaltung. 

 
• Packen sie ein Notgepäck mit den Din-

gen, die Sie für sich und ihre Angehörigen 
für zwei bis drei Tage benötigen.  

Denken Sie dabei auch an Ersatzkleidung 
sowie an wichtige Papiere und persön-
liche Unterlagen. 
 

• Richten Sie Ihren Haushalt und ggf. Ihren 
Arbeitsplatz auf Ihre Abwesenheit ein: 
Schalten Sie Geräte aus, von denen eine 
Gefahr ausgehen könnte, wenn sie unbe-
aufsichtigt sind. Schließen Sie Gas- und 
Wasserhähne. Löschen sie offene Feuer-
stellen. 

 
• Die Evakuierung des Nutzviehs wird mög-

lichst gleichzeitig mit der Evakuierung der 
Bevölkerung oder - wenn dies nicht mög-
lich sein sollte - möglichst zeitnah durch-
geführt. Die Katastrophenschutzbehörde 
kümmert sich um den Transport und um 
Unterstellplätze, soweit die Viehbesitzer 
auf Hilfe angewiesen sind. 
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• Halten Sie Fenster und Türen Ihrer Woh-
nung verschlossen und schalten Sie Lüf-
tungs- und Klimaanlagen aus. 

 
• Steht genügend Zeit zur Verfügung, soll-

ten Sie sich mit Ihren Familienangehöri-
gen zunächst in der eigenen  Wohnung 
zusammenfinden. Wenn die Zeit drängt, 
wird Ihnen die Katastrophenschutzbehör-
de empfehlen, vom jeweiligen Aufent-
haltsort unmittelbar im eigenen PKW auf 
den vorgeschriebenen Evakuierungsrou-
ten in den zugeordneten Aufnahmebe-
reich zu fahren. Wenn sie keine Gelegen-
heit zum Mitfahren haben, sollten Sie sich 
zu der örtlichen Sammelstelle begeben. 
 

• Bei entsprechendem zeitlichen Verlauf 
des Unfalls wird die Katastrophenschutz-
behörde dafür sorgen, dass Schulen und 
Kindergärten geschlossen bleiben. Wenn  
es aufgrund des Zeitverlaufs erforderlich  

ist, werden die Kinder mit ihren Lehrern 
und Betreuern zusammen in den Auf-
nahmebereich gebracht. Hier sorgt man 
dafür, dass die Familie wieder zusammen 
geführt wird. 

 
• In den im Aufnahmebereich eingerichte-

ten besonders gekennzeichneten Notfall-
stationen helfen Ihnen Mitarbeiter des Ka-
tastrophenschutzes bei einer ggf. erfor-
derlichen Dekontamination. Sie erhalten 
hier auch Hilfe bei einer notwendigen 
ärztlichen Betreuung. Diese Notfallstation 
sollten Sie, wenn es von der Katastro-
phenschutzbehörde empfohlen wird, in 
jedem Fall aufsuchen. 

 
• Falls keine weiteren Maßnahmen in den 

Notfallstationen erforderlich sind, oder Sie 
diese Notfallstationen nicht aufsuchen 
mussten, bestehen für Sie keine Ein-
schränkungen mehr. 

 
 

 
Wenn Sie noch Fragen haben ... 

 
schreiben Sie uns oder rufen Sie an: 
 
− bezüglich WAK: 

 
• Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 

Rückbau- und Entsorgungs- GmbH 
Postfach 1263 
76339 Eggenstein-Leopoldshafen  

 
 

− Dr. A. Sahm 07247/88-2719 
 

 

− bezüglich ITU: 
 
• Europäische Kommission 

Gemeinsame Forschungsstelle 
Institut für Transurane 
Postfach 2340 
76125 Karlsruhe 
 

− Dr. W. Wagner 07247/951-330 
 
 

 
 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, Mai 2008 
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Einminütiger Heulton. Danach sollten Sie Ihr Rundfunkgerät einschalten, einen Sender einstellen, auf 
dem Sie Verkehrsdurchsagen empfangen können (SWR, Privatsender) und auf Durchsagen achten. 

 
 

 
D i e  W a r n u n g  

 
Ist bei einer bestehenden oder erfolgten Freisetzung radioaktiver Stoffe der Schutz im Haus empfoh-
len, so sollten Sie: 
 
• Jeden unnötigen Aufenthalt im Freien vermeiden. 
• Vor Betreten der Wohnung Oberbekleidung und Schuhe draußen ablegen. Anschließend Kopf 

und Hände gründlich mit fließendem Wasser waschen. 
(Dies ist nicht nötig, wenn als Vorsichtsmaßnahme vor einer Freisetzung empfohlen wurde, im 
Haus zu bleiben). 

• Fenster und Türen möglichst dicht schließen! Lüftungs-und Klimaanlagen ausschalten! Möglichst 
sich in Kellerräumen oder innenliegenden Räumen aufhalten! Möglichst nur im Haus vorhandene 
Lebensmittel essen und trinken. Obst und Gemüse aus dem Garten meiden! 

• Amtliche Durchsage über Rundfunk verfolgen und auf Lautsprecherdurchsagen von Polizei und 
Feuerwehr achten. 

 
 
 
 

Wurde die Evakuierung angeordnet, ist Folgendes wichtig: 
 
• Durchsage der Polizei und Feuerwehr beachten! 
• Amtliche Durchsagen über Rundfunk verfolgen! 
• Nachbarn benachrichtigen! 
• Notgepäck für sich und die Angehörigen für zwei bis drei Tage packen! An Ersatzkleidung den-

ken! Wichtige Medikamente und Rezepte nicht vergessen! 
• Wohnung oder Arbeitsplatz auf Abwesenheit einrichten! Gas- und Wasserhähne schließen! Offe-

nes Feuer löschen, Elektrogeräte ausschalten! 
• Bei der Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug: Halten Sie sich an die von der Katastropheneinsatzlei-

tung empfohlenen Ziele und Wege dorthin! Folgen Sie den Anweisungen der Polizei! 
• Schalten Sie Ihr Autoradio auf SWR ein! 
• Wenn Ihnen kein Fahrzeug zur Verfügung steht: An Sammelstellen in Ihrer Nähe (s. Anlage 2) 

werden Sie mit Bussen oder Bahn abgeholt. 
 

D i e  W a r n u n g  

S c h u t z  i m  H a u s  

D i e  E v a k u i e r u n g  

Richtiges Verhalten bei einem kerntechnischen Unfall 
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Anlage 1 
 

Umgebung des Forschungszentrums Karlsruhe 
 
 

 
 
Zentralzone = 4 km 
Mittelzone = 10 km 
Außenzone = 25 km 
 

Grundlage: DTK200-V, © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de) 
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Anlage 2 

 

Sammelstellen für Evakuierungen 
 

 
Eggenstein-Leopoldshafen 

 
 

Ortsteil Leopoldshafen Ortsteil Eggenstein 
− Katholische Kirche Leopoldstraße /  

Badener Straße 

− Straßenbahnhaltestelle „Leopoldstraße“ 

− Straßenbahnhaltestelle „Viermorgen“ 

− Straßenbahnhaltestelle „Schweriner 
Straße“ (Ostring) 

− Straßenbahnhaltestelle  
„Bahnhof Eggenstein“ 

− Festplatz am Fisperweg 

  

 
Linkenheim-Hochstetten 

 
Ortsteil Linkenheim Ortsteil Hochstetten 

− Schulzentrum Realschule Heussstraße / 
Virchowstraße 

− Rathaus/Bürgerhaus, Parkplätze 

− Altes Schulhaus/Feuerwehrgerätehaus 

− P+R Platz, Straßenbahnhaltestelle 
„Grenzstraße“ 

− Festplatz am Reitäckerweg 

− Grundschule, Schulsporthalle 

− TV Hochstetten, Sportplatz und Turnhalle 

 

 

Stutensee, Ortsteil Friedrichstal 
 

 

− Schule Friedrichstal, Straße der Picardie 1 

− Oskar-Hornung-Haus, Löwenstraße 2 

− Sängerhalle, Am Waldfestplatz  
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